
Kinderrückhaltevorrichtung
für Autos

Kinder unter 12 Jahren, wenn sie kleiner als 150 cm 
sind, müssen mit einer Kinderrückhaltevorrichtung 
(Kindersitz) gesichert sein.

Kinder welche älter als 7 Jahre sind, benötigen bis 
31.12.2012 keine Kinderrückhaltevorrichtung 
(Kindersitz) sofern sie mit einem Beckengurt (2-punkt 
Gurt) gesichert sind. 

Gültig ab 1. April 2010
Busse  

Kinder welche älter als 12 Jahre oder grösser als 150 
cm sind müssen mit einem Sicherheitsgurt (3 punkt 
Gurt) gesichert werden jedoch ohne Kindersitz. 

Kenntnisse Stand am 1. März 2010



Kinderrückhaltevorrichtung
für Schul-/Vereinsbusse

Kinder unter 12 Jahren, wenn sie kleiner als 150 cm 
sind, müssen mit einer Kinderrückhaltevorrichtung 
(Kindersitz) gesichert sein.

Kinder welche älter als 7 Jahre sind, benötigen bis 
31.7.2012 keine Kinderrückhaltevorrichtung (Kindersitz) 
sofern sie mit einem Beckengurt (2-punkt Gurt) 
gesichert sind. 

Gültig ab 1. April 2010

Heute im Verkehr stehende Busse dürfen weiter 
verwendet werden und müssen mindestens Becken-
gurte aufweisen, oder allenfalls nachgerüstet werden. 

Altersbeispiel

Kenntnisse Stand am 1. März 2010



Kinderrückhaltevorrichtung
Altersbeispiel

Gültig ab 1. April 2010
Verfügung ASTRA

Jahrgang 1998 / Junioren D (jüngerer Jahrgang)

Geb. 12.9.1998 Spieltag 12.5.2010 11 Jahre 8 Monate unter 150 cm  =  Kindersitz

Geb. 4.3.1998 Spieltag 12.5.2010 12 Jahre 2 Monate unter 150 cm  =  kein Kindersitz 



Kinderrückhaltevorrichtung
Verfügungen

Gültig ab 1. April 2010

Unter folgendem Link finden Sie die Verfügungen, Anforderungen und 
weiter Infos betreffend Kinderrückhaltevorrichtungen:

www.astra.admin.ch/dienstleistungen/00127/00713/index.html?lang=de


